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Verordnung des Landkreises Harburg 
über das Naturschutzgebiet 

 
„Birken-Eichenwald bei Sangenstedt " 

 
in der Stadt Winsen (Luhe) 

 
vom 19. Dezember 2018 

 
Aufgrund der §§ 20 Abs. 2 Nr. 1, 22 Abs. 1 und 2, 23, 32 Abs. 2 und 3 des Gesetzes über 
Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom  15. September 
2017 (BGBl. I S. 3434) i. V. m. den §§ 14, 15, 16, 23 und 32 Abs. 1 des Niedersächsischen 
Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) vom 19. Februar 
2010 (Nds. GVBl. S. 104) sowie § 9 Abs. 4 Niedersächsisches Jagdgesetz (NJagdG) vom 
16. März 2001 (Nds. GVBl. S. 100), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. Juni 2016, Nds. 
GVBl. S. 114) wird durch Beschluss des Kreistages verordnet: 

§ 1 
Naturschutzgebiet 

(1) Das in den Absätzen 2 bis 3 näher bezeichnete Gebiet wird zum Naturschutzgebiet 
(NSG) „Birken-Eichenwald bei Sangenstedt“ erklärt. 

(2) Das NSG liegt am Rande der naturräumlichen Region Lünerburger Heide und Wend-
land, im Übergangsbereich zur naturräumlichen Region Watten und Marschen. Es be-
findet sich in den Gemarkungen Borstel und Sangenstedt der Stadt Winsen (Luhe)im 
Landkreis Harburg. 

Das NSG „Birken-Eichenwald bei Sangenstedt“ wird maßgeblich von bodensauren Ei-
chen-Mischwäldern auf Sandböden in flachwelligen Gelände geprägt. Es handelt sich 
um das mit Abstand größte Vorkommen dieses FFH-Lebensraumtyps in der Elbmarsch. 

Der hohe Laubbaumanteil, insbesondere der hohe Eichenanteil, kennzeichnet die be-
sondere Vielfalt, Eigenart und Schönheit dieses NSG. 

(3) Die Grenze des NSG ergibt sich aus der maßgeblichen und mitveröffentlichten Karte im 
Maßstab 1:5.000 (Anlage 1). Sie verläuft auf der Innenseite des grauen Rasterbandes 
und ist als durchgezogene schwarze Linie dargestellt. Falls vorhanden, gilt die darunter 
liegende Grundstücksgrenze. Die Lage des NSG ergibt sich aus der mitveröffentlichten 
Übersichtskarte im Maßstab 1:50.000 (Anlage 1). Die Karten sind Bestandteil der Ver-
ordnung. 

(4) Das NSG umfasst das Fauna-Flora-Habitat-(FFH-)Gebiet „Birken-Eichenwald bei San-
genstedt“ (EU-Code: DE 2627-331, landesinterne Nummer: FFH 213) gemäß der Richt-
linie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürli-
chen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7; 
1996 Nr. L 59 S. 63), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 
13. Mai 2013 (ABl. EU Nr. L 158 S. 193). In der Übersichtskarte ist die Teilfläche des 
NSG, die im FFH-Gebiet liegt und der Umsetzung der FFH-Richtlinie dient, gesondert 
gekennzeichnet. 

(5) Das NSG hat eine Größe von ca. 37 ha. 
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§ 2 
Schutzzweck 

(1) Allgemeiner Schutzzweck für das NSG ist nach Maßgabe der §§ 23 Abs. 1 und  32 Abs. 
3 BNatSchG i.V.m. § 16 NAGBNatSchG die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstel-
lung eines bodensauren Eichen-Mischwaldes als dynamischer, vielfältig strukturierter 
Lebensraum standortheimischer und / oder schutzbedürftiger Arten und Lebensgemein-
schaften. 

(2) Die Erklärung zum NSG bezweckt insbesondere: 

1. die Erhaltung und Entwicklung standorttypischer, naturnaher Waldgesellschaften 
und historischer Waldnutzungsformen, 

2. die Erhaltung und Entwicklung des extensiv genutzten Feuchtgrünlands im Kom-
plex zu naturnahen Waldbereichen im Norden des NSG, 

3. den Schutz und die Förderung charakteristischer Tier- und Pflanzenarten der Wäl-
der und der halboffenen Grünlandbereiche, insbesondere der Vogel-, Säugetier-, 
Reptilien-, Amphibien- und Insektenarten, sowie ihrer Lebensgemeinschaften, Le-
bensstätten und Wuchsstandorte, 

4. die Förderung der Ruhe und Ungestörtheit im NSG, 

5. die Bewahrung und Wiederherstellung der besonderen Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit des NSG. 

(3) Die Fläche des NSG gemäß § 1 Abs. 4 ist Bestandteil des kohärenten europäischen 
ökologischen Netzes „Natura 2000“; die Unterschutzstellung dient nach Maßgabe der §§ 
32 Abs. 2 und 7 Abs. 1 Nr. 9 und 10 BNatSchG der Erhaltung des Gebietes als FFH-
Gebiet.  

(4) Das Erhaltungsziel für das NSG im FFH-Gebiet 213 ist die Erhaltung und die Wieder-
herstellung eines günstigen Erhaltungszustandes insbesondere des Lebensraumtyps 
9190 „Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur“ als naturnahe 
bzw. halbnatürliche, strukturreiche Eichenmischwälder auf nährstoffarmen Sandböden 
mit allen Altersphasen in mosaikartigem Wechsel, mit standortgerechten, autochthonen 
Baumarten, einem hohem Tot- und Altholzanteil, Höhlenbäumen und vielgestaltigen, ge-
stuften Waldrändern (Anhang I FFH-Richtlinie) einschließlich der typischen Tier- und 
Pflanzenarten, wie z.B. Mittelspecht (Dendrocopus medius), Rotmilan (Milvus milvus), 
Stiel-Eiche (Quercus robur), Sand-Birke (Betula pendula), Siebenstern (Trientalis euro-
paea), auf feuchten Standorten Pfeifengras (Molinia caerulea). 

(5) Von besonderer Bedeutung für die langfristige Sicherung des gesamten NSG sind: 

1. das Zulassen eigendynamischer Prozesse,  

2. die Erhaltung und Entwicklung extensiver Waldbewirtschaftung, 

3. die Erhaltung und Entwicklung extensiver Grünlandbewirtschaftung, 

4. die Vermeidung und Reduzierung anthropogener Schad- und Störeinflüsse. 

(6) Die Umsetzung des vorgenannten Erhaltungsziels insbesondere auf forstwirtschaftlichen 
Flächen sowie die Umsetzung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kann aufbau-
end auf die nachfolgenden Schutzbestimmungen auch durch Angebote des Vertragsna-
turschutzes unterstützt werden. 

  



 

Landkreis Harburg 
Untere Naturschutzbehörde 
 
 

 3

(7) Der Erschwernisausgleich nach § 42 Absätze 4 und 5 NAGBNatSchG richtet sich nach 
den Vorschriften der Erschwernisausgleichsverordnung-Grünland (EA-VO Grünland) 
und der Erschwernisausgleichsverordnung-Wald (EA-VO Wald). 

§ 3 
Verbote 

(1) Nach § 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstö-
rung, Beschädigung oder Veränderung des NSG oder seiner Bestandteile oder zu einer 
nachhaltigen Störung führen können.  

Insbesondere werden folgende Handlungen untersagt: 

1. bauliche Anlagen, auch wenn sie keiner Genehmigung bedürfen, zu errichten oder 
wesentlich zu ändern, 

2. ober- und unterirdische Leitungen zu verlegen, 

3. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen; unberührt bleiben die Errichtung oder das An-
bringen von Schildern oder Beschriftungen, soweit sie als Orts- oder Verkehrshin-
weise oder offizielle Warntafeln dienen, 

4. Bohrungen aller Art niederzubringen, 

5. Grundwasser zu entnehmen, 

6. Maßnahmen zur Entwässerung und zur Absenkung des Wasserstandes durchzu-
führen, 

7. Stoffe aller Art, wie z. B. Müll, Schutt, Gartenabfälle, landwirtschaftliche Abfälle 
und Bodenbestandteile zu lagern, aufzuschütten oder einzubringen, 

8. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, Auf- oder Abspülungen oder Ab-
grabungen vorzunehmen, 

9. die Anlage von Mieten oder sonstigen landwirtschaftlichen Lagerflächen und das 
Liegenlassen des Mahdgutes, 

10. wild lebende Tiere oder die Ruhe der Natur durch Lärm oder auf andere Weise zu 
stören, 

11. unbemannte Luftfahrtsysteme oder unbemannte Luftfahrzeuge (z. B. Modellflug-
zeuge, Drachen, Drohnen) im NSG zu betreiben, 

12. organisierte Veranstaltungen durchzuführen, 

13. zu zelten, zu lagern, zu grillen oder offenes Feuer zu entzünden, 

14. Hunde ohne Leine und auf Flächen außerhalb der Wege laufen zu lassen, sofern 
es sich nicht um Jagd-, Hüte-, Rettungs- oder Polizeihunde während ihres be-
stimmungsgemäßen Einsatzes handelt, 

15. das Reiten außerhalb der Fahrwege, 

16. mit Kraftfahrzeugen die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, We-
ge und Flächen zu befahren, Kraftfahrzeuge, Wohnwagen und sonstige Fahrzeuge 
dort abzustellen oder Verkaufsstände aufzustellen, 

17. wild wachsende Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugraben oder Teile 
davon abzupflücken, abzuschneiden, abzureißen oder auf andere Weise zu beein-
trächtigen, 

18. gentechnisch veränderte Organismen einzubringen, 
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19. Tier- und Pflanzenarten, insbesondere gebietsfremde oder invasive Arten, auszu-
bringen oder anzusiedeln, 

20. Anpflanzungen und Aufforstungen vorzunehmen oder auf andere Weise Pflanzen 
einzubringen. 

(2) Nach § 16 Abs. 2 Satz 1 NAGBNatSchG darf das NSG außerhalb der Wege nicht betre-
ten, befahren oder auf sonstige Weise aufgesucht werden, soweit dies nicht in § 4 dieser 
Verordnung freigestellt ist. 

(3) § 23 Abs. 3 und § 33 Abs. 1a BNatSchG bleiben unberührt. 

§ 4 
Freistellungen 

(1) Die in den Absätzen 2 bis 7 aufgeführten Handlungen oder Nutzungen sind von den 
Verboten des § 3 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung freigestellt. 

(2) Allgemein freigestellt sind 

1. das Betreten und Befahren des Gebietes durch die Eigentümerinnen, Eigentümer, 
Nutzungsberechtigte sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen Nutzung oder 
Bewirtschaftung der Grundstücke, 

2. das Betreten und Befahren des Gebietes 

a) durch Bedienstete der Naturschutzbehörden sowie deren Beauftragte zur Er-
füllung dienstlicher Aufgaben, 

b) durch Bedienstete anderer Behörden und öffentlicher Stellen sowie deren Be-
auftragte zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben,  

c) und die Wahrnehmung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr oder der Ver-
kehrssicherungspflicht, 

d) und die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwick-
lung sowie Untersuchung und Kontrolle des Gebietes im Auftrag oder auf An-
ordnung der Naturschutzbehörde oder mit deren vorheriger Zustimmung, 

e) und die Beseitigung und das Management von invasiven und / oder gebiets-
fremden Arten nur mit vorheriger Zustimmung der Naturschutzbehörde, 

f) zur wissenschaftlichen Forschung, Lehre sowie Umweltbildung nur mit vorhe-
riger Zustimmung der Naturschutzbehörde, 

g) und die Durchführung von organisierten Veranstaltungen nur mit vorheriger 
Zustimmung der Naturschutzbehörde, 

h) und die Durchführung von Übungen militärischer oder ziviler Hilfs- und 
Schutzdienste. 

3. der Einsatz von Drohnen zur Untersuchung und Kontrolle des Gebietes nur mit 
vorheriger Zustimmung der Naturschutzbehörde, 

4. die ordnungsgemäße Unterhaltung von Straßen und Wegen in der vorhandenen 
Breite und soweit dies für die freigestellten Nutzungen erforderlich ist, wie folgt: 

Wege mit wassergebundener Decke ausschließlich mit heimischem, kalkfreiem 
Sand-, Kies-, Lehmkies-, Lesesteinmaterial oder heimischem Mineralgemisch, 
sonstige Straßen und Wege entsprechend des vorhandenen Deckschichtmateri-
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als, jedoch ohne Verwendung von Bau- und Ziegelschutt sowie Teer- und Asphalt-
aufbrüchen.  

Die ordnungsgemäße Instandsetzung von Straßen und Wegen ist 1 Monat vor 
Durchführung der Maßnahmen der Naturschutzbehörde anzuzeigen. Die Einhal-
tung des Lichtraumprofils hat durch fachgerechten Schnitt zu erfolgen. Überschüs-
siges Wegebaumaterial darf nicht im Wegeseitenraum und auf angrenzenden 
Waldflächen gelagert werden. 

5. die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung an und in Gewässern dritter Ordnung 
nach den Grundsätzen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Nieder-
sächsischen Wassergesetzes (NWG),  

6. die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung der bestehenden rechtmäßigen An-
lagen und Einrichtungen, 

7. die regelmäßige Durchführung der „Waldtage“ durch die „Ev. Kindertagesstätte 
„Unter dem Regenbogen“ Winsen (Luhe) in bisheriger Art und im bisheringen Um-
fang, 

8. die Entnahme von Grundwasser nur mit vorheriger Zustimmung der Naturschutz-
behörde. 

(3) Freigestellt ist die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bodennutzung nach den 
Grundsätzen der guten fachlichen Praxis im Sinne des § 5 Abs. 2 BNatSchG auf der 
in der maßgeblichen und mitveröffentlichten Karte gekennzeichneten Grünlandflä-
che sowie: 

a) die Unterhaltung der bestehenden Entwässerungseinrichtungen; die Instand-
setzung bedarf der vorherigen Zustimmung der Naturschutzbehörde, 

b) die Unterhaltung und Instandsetzung bestehender Weidezäune und Viehträn-
ken sowie deren Neuerrichtung in ortsüblicher Weise, 

c) die Unterhaltung und Instandsetzung rechtmäßig bestehender Viehunterstän-
de und Viehfangeinrichtungen; die Neuerrichtung in ortsüblicher Weise bedarf 
der vorherigen Zustimmung der Naturschutzbehörde, 

d) abweichend von § 4 (2) Nr. 8 die Entnahme von Wasser aus Grundwasser 
ohne Zustimmung der Naturschutzbehörde für das Tränken von Vieh auf der 
Weide, 

e) abweichend von § 3 (1) Nr. 9 ist die Zwischenlagerung von Heu- und Silage-
rundballen für einen Zeitraum von maximal 6 Monaten erlaubt, sofern sie von 
dieser Fläche gewonnen wurden, 

jedoch 

f) ohne Pflegeumbruch zur Neueinsaat; ohne Über- und Nachsaaten; nur in be-
gründeten Einzelfällen und nur mit vorheriger Zustimmung der Naturschutzbe-
hörde sind Maßnahmen zur Narbenverbesserung zulässig, 

g) ohne Umwandlung in Acker, 

h) ohne Veränderung des Bodenreliefs, insbesondere durch Verfüllen von Bo-
densenken, -mulden und –rinnen und durch Einebnung und Planierung, 

i) ohne zusätzliche Entwässerungsmaßnahmen, insbesondere durch Maßnah-
men zur Absenkung des Grundwasserstandes und durch die Neuanlage von 
Gräben, Grüppen sowie Drainagen, 
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j) ohne flächenhafte Anwendung von Pflanzenschutzmitteln; die selektive Ein-
zelpflanzenbehandlung ist in begründeten Einzelfällen nur mit vorheriger Zu-
stimmung der Naturschutzbehörde zulässig, 

(4) Freigestellt ist die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Nutzung des Waldes im Sinne 
des § 11 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung 
(NWaldLG) vom 21. März 2002 zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08. 
Juni 2016 (Nds. GVBl. Nr 6 S. 97) und § 5 Absatz 3 BNatSchG, einschließlich der Er-
richtung und Unterhaltung von Zäunen und Gattern zum Schutz von Neuanpflanzungen 
und Naturverjüngung und der Nutzung und Unterhaltung von sonst erforderlichen Ein-
richtungen und Anlagen außerhalb von Grundflächen mit naturschutzrechtlichen Kom-
pensationsverpflichtungen nach folgenden aus dem Schutzzweck hergeleiteten Vorga-
ben: 

1. auf allen in den maßgeblichen und mitveröffentlichten Karten dargestellten Wald-
flächen im NSG, soweit  

a) ein Kahlschlag auf den Waldflächen B unterbleibt und die Holzentnahme nur 
einzelstammweise oder durch Femel- oder Lochhieb vollzogen wird; auf den 
Waldflächen A ist ein Kahlschlag mit vorheriger Zustimmung der Naturschutz-
behörde erlaubt, 

b) in Altholzbeständen die Holzentnahme und die Pflege in der Zeit vom 1. März 
bis 31. August eines jeden Jahres nur mit vorheriger Zustimmung der Natur-
schutzbehörde erfolgt, 

c) alle Horstbäume im Bestand belassen werden, 

d) eine Düngung unterbleibt, 

e) eine Bodenbearbeitung unterbleibt, wenn diese nicht mindestens 1 Monat 
vorher der Naturschutzbehörde angezeigt worden ist; ausgenommen ist eine 
zur Einleitung einer natürlichen Verjüngung erforderliche plätzeweise oder 
streifenweise Bodenverwundung, 

f) eine Bodenschutzkalkung unterbleibt, wenn diese nicht mindestens 1 Monat 
vorher der Naturschutzbehörde angezeigt worden ist, 

g) ein flächiger Einsatz von Herbiziden und Fungiziden vollständig unterbleibt 
und von sonstigen Pflanzenschutzmitteln dann unterbleibt, wenn dieser nicht 
mindestens 10 Werktage vorher der Naturschutzbehörde angezeigt worden 
und eine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne des § 33 Absatz 1 Satz 1 und 
des § 34 Absatz 1 BNatSchG nachvollziehbar belegt ausgeschlossen ist, 

h) ein Neu- oder Ausbau von Wegen nur mit vorheriger Zustimmung der Natur-
schutzbehörde erfolgt, 

i) das Aufasten der Waldränder der Naturschutzbehörde vorab angezeigt wird, 

j) Drohnen nur eingesetzt werden, sofern ihr Einsatz dem Schutz des Waldes 
dient, mit dem Schutzzweck vereinbar ist und dies mindestens 10 Werktage 
vorher der Naturschutzbehörde angezeigt wird, 

2. auf Waldflächen, die nach dem Ergebnis der Basiserfassung keinen FFH-
Lebensraumtypen darstellen und in der maßgeblichen und mitveröffentlichten Kar-
te als Waldfläche A gekennzeichnet sind, soweit 

a) die Umwandlung von Beständen aus standortheimischen Arten in Bestände 
aus nicht standortheimischen Arten, wie insbesondere Douglasie, Fichte, Rot-
eiche, sowie die Umwandlung von Laub- in Nadelwald unterbleibt, 
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b) in Beständen aus standortheimischen Arten eine künstliche Verjüngung nur 
mit vorheriger Zustimmung der Naturschutzbehörde stattfindet, 

3. auf Waldflächen, die nach dem Ergebnis der Basiserfassung einen FFH-
Lebensraumtypen darstellen und in der maßgeblichen und mitveröffentlichten Kar-
te als Waldfläche B (9190EHZ B oder C) gekennzeichnet sind, soweit 

a) eine Entwässerungsmaßnahme nur mit vorheriger Zustimmung der Natur-
schutzbehörde erfolgt, 

b) beim Holzeinschlag und bei der Pflege 

ba) ein Altholzanteil von mindestens 20 % der Lebensraumtypenfläche der 
jeweiligen Eigentümerin oder des jeweiligen Eigentümers erhalten bleibt 
oder entwickelt wird, 

bb) je vollem Hektar der Lebensraumtypenfläche der jeweiligen Eigentüme-
rin oder des jeweiligen Eigentümers mindestens 3 lebende Altholzbäu-
me dauerhaft als Habitatbäume markiert und bis zum natürlichen Zerfall 
belassen oder bei Fehlen von Altholzbäumen auf 5 % der Lebensraum-
typenfläche der jeweiligen Eigentümerin oder des jeweiligen Eigentü-
mers ab der dritten Durchforstung Teilflächen zur Entwicklung von Habi-
tatbäumen dauerhaft markiert werden (Habitatbaumanwärter); die An-
zahl der zu belassenden Altholzbäume erhöht oder verringert sich pro-
portional zum Flächenanteil und ist auf volle Zahlen auf- oder abzurun-
den (bis      0,5 ha 1 lebender Altholzbaum, bis 0,99 ha 2 lebende Alt-
holzbäume), artenschutzrechtliche Regelungen zum Schutz von Horst- 
und Höhlenbäumen bleiben unberührt,  

bc) je Hektar Lebensraumtypenfläche der jeweiligen Eigentümerin oder des 
jeweiligen Eigentümers mindestens 2 Stück stehendes oder liegendes 
starkes Totholz bis zum natürlichen Zerfall belassen werden; bei Flä-
chenanteilen unter einem Hektar ist mindestens 1 Stück stehendes oder 
liegendes starkes Totholz bis zum natürlichen Zerfall zu belassen, 

bd) auf mindestens 80 % der Lebensraumtypenfläche der jeweiligen Eigen-
tümerin oder des jeweiligen Eigentümers lebensraumtypische Baumar-
ten erhalten bleiben oder entwickelt werden, 

c) bei künstlicher Verjüngung ausschließlich lebensraumtypische Baumarten und 
dabei auf mindestens 80 % der Verjüngungsfläche lebensraumtypische 
Hauptbaumarten angepflanzt oder gesät werden, 

(5) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd nach folgenden Vorgaben: 

1. die Neuanlage von Wildäckern, Wildäsungsflächen und Hegebüschen erfolgt nur 
mit vorheriger Zustimmung der Naturschutzbehörde, 

2. die Neuanlage von mit dem Boden fest verbundenen jagdwirtschaftlichen Einrich-
tungen (z.B. Hochsitze) ist der Naturschutzbehörde zehn Werktage vorher anzu-
zeigen, 

3. die Neuanlage von anderen jagdwirtschaftlichen Einrichtungen in nicht ortsüblich 
und/oder nicht landschaftsangepasster Art ist der Naturschutzbehörde zehn Werk-
tage vorher anzuzeigen, 

4. die Neuanlage von Futterplätzen und Kirrungen nur, wenn eine Beeinträchtigung 
des Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen aus-
geschlossen ist, 
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5. der Einsatz von Drohnen nur im Rahmen der jagdlichen Hegepflicht. 

(6) Freigestellt ist die ordnungsgemäße imkereiliche Nutzung des Gebietes nur mit vorheri-
ger Zustimmung der Naturschutzbehörde. 

(7) Freigestellt sind die Pflege, Erhaltung und Erforschung der Denkmale im NSG durch 
oder im Auftrag der Bodendenkmalpflege des Landkreises Harburg; der Einsatz von 
Drohnen ist möglich, wenn der Einsatz mindestens 10 Werktage vorher der Natur-
schutzbehörde angezeigt wird. 

(8) Weitergehende Vorschriften der §§ 39, 44 BNatSchG und § 30 BNatSchG i. V. m. § 24 
NAGBNatSchG bleiben unberührt. 

§5 
Zustimmungen / Anzeigen 

(1) Erforderliche Zustimmungen nach den §§ 3 und 4 dieser Verordnung sind auf schriftli-
chen Antrag zu erteilen, wenn und soweit keine Beeinträchtigungen oder nachhaltigen 
Störungen des NSG oder seiner für die Erhaltungsziele und den Schutzzweck maßgeb-
lichen Bestandteile zu befürchten sind. Auch Anzeigen nach § 4 dieser Verordnung be-
dürfen der schriftlichen Form. 

(2) Die Erteilung der Zustimmung kann nach § 36 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
insbesondere mit Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und Ausführungsweise versehen wer-
den. 

§ 6 
Befreiungen 

(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die Naturschutzbehörde auf Antrag nach 
Maßgabe des § 67 BNatSchG i. V. m. § 41 NAGBNatSchG Befreiung gewähren. 

(2) Eine Befreiung zur Realisierung von Plänen oder Projekten kann gewährt werden, wenn 
sie sich im Rahmen der Prüfung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 26 NAG-
BNatSchG als mit dem Schutzzweck dieser Verordnung vereinbar erweist oder die Vo-
raussetzungen des § 34 Abs. 3 bis 6 BNatSchG erfüllt sind. 

§ 7 
Anordnungsbefugnis 

Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 NAGBNatSchG kann die Naturschutzbehörde die Wie-
derherstellung des bisherigen Zustands anordnen, wenn gegen die Verbote des § 3 oder die 
Zustimmungsvorbehalte / Anzeigepflichten dieser Verordnung verstoßen wurde und Natur 
oder Landschaft rechtswidrig zerstört, beschädigt oder verändert worden sind. 

§ 8 
Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 

(1) Grundstückseigentümerinnen, Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte haben 
die Durchführung von folgenden durch die Naturschutzbehörde angeordneten oder an-
gekündigten Maßnahmen zu dulden: 

1. Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung des NSG 
oder einzelner seiner Bestandteile, 
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2. das Aufstellen von Schildern zur Kennzeichnung des NSG und seiner Wege sowie 
zur weiteren Information über das NSG. 

(2) Zu dulden sind insbesondere 

1. die in einem Managementplan, Maßnahmenblatt oder Pflege- und Entwicklungs-
plan für das NSG dargestellten Maßnahmen, 

2. regelmäßig anfallende Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen.  

(3) §§ 15 und 39 NAGBNatSchG sowie § 65 BNatSchG bleiben unberührt. 

§ 9 
Umsetzung von Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 

(1) Die in den §§ 3 und 4 dieser Verordnung enthaltenen Regelungen entsprechen in der 
Regel Maßnahmen zur Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der im NSG 
vorkommenden FFH-Lebensraumtypen und Anhang II-Arten. 

(2) Die in § 8 dieser Verordnung erwähnten Maßnahmen dienen darüber hinaus der Erhal-
tung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der im NSG vor-
kommenden FFH-Lebensraumtypen und Anhang II-Arten. 

(3) Als Instrumente zur Umsetzung der in § 8 dieser Verordnung vorgesehenen Maßnah-
men dienen insbesondere 

a) Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen der Naturschutzbe-
hörde, 

b) freiwillige Vereinbarungen, insbesondere im Rahmen des Vertragsnaturschutzes, 

c) Einzelfallanordnungen nach § 15 Abs. 1 NAGBNatSchG. 

§ 10 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 43 Abs. 3 Nr. 1 
NAGBNatSchG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verbotsregelungen in 
§ 3 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung verstößt, ohne dass die Voraussetzungen einer 
Freistellung nach § 4 Abs. 2 bis 7 dieser Verordnung vorliegen oder eine Zustimmung 
erteilt oder eine Befreiung gewährt wurde. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 43 Abs. 
4 NAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 43 Abs. 3 Nr. 7 NAGBNatSchG handelt, wer   entgegen 
§ 23 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG und § 3 Abs. 2 dieser 
Verordnung das NSG außerhalb der Wege betritt oder auf sonstige Weise aufsucht, oh-
ne dass die Voraussetzungen für eine Freistellung nach § 4 Abs. 2 bis 7 vorliegen oder 
eine erforderliche Zustimmung erteilt oder eine Befreiung gewährt wurde. Die Ord-
nungswidrigkeit kann nach § 43 Abs. 4 NAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 
25.000 Euro geahndet werden. 
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§ 11 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 01.03.2019 in Kraft. 

 

Winsen (Luhe), den 07.02.2019 

 
Landkreis Harburg 

Der Landrat 
 

 

 

Rainer Rempe 


